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Strompreis

Haben Sie Fragen? Wir sind gerne für Sie da.

Die gemessene Blindenergie (kapazitiv und induktiv) bis zu 50% der Wirkenergie ist im Teilprodukt «Nutzung der Netz-
infrastruktur» enthalten. Die darüber hinaus gemessene Blindenergie wird dem jeweiligen Kunden mit dem Teilprodukt
«Blindenergie» verrechnet. Dies erfolgt für HT und NT getrennt.

Produkt MS: Für Messungen auf NS wird zur Deckung der Zusatzaufwände (Datenhandling / Verluste) ein Zuschlag von 1,5%
auf die gemessene Leistung und den Energiebezug berechnet. Für Messungen auf Hochspannung (HS) wird ein Abschlag
von 1,5% auf die gemessene Leistung und den Energiebezug berechnet. Der Zu-/Abschlag hat keinen Einfluss auf den
Messstandard.

Der jeweils gültige Netznutzungstarif (Entgelt für die Nutzung der Netzinfrastruktur) richtet sich nach den technischen
Rahmenbedingungen Ihres Anschlusses an das Stromnetz und Ihrem Nutzungsverhalten und wird vom verantwortlichen
Verteilnetzbetreiber bestimmt.

Der Strompreis setzt sich aus folgenden Elementen zusammen: Energiepreis für die Stromlieferung, Netznutzungspreis,
Systemdienstleistungen der nationalen Netzgesellschaft Swissgrid, gesetzliche Förderabgaben (kostendeckende Ein-
speisevergütung KEV, Abgabe und Leistungen an die Gemeinde, Mehrwertsteuer MwSt). Diese Preiselemente werden auf
der Energierechnung getrennt ausgewiesen. Bei den Preisen inkl. MwSt handelt es sich um kaufmännisch gerundete
Angaben.

Anwendung der Netznutzungstarife (gültig für NS T2,  NS T3 und MS):

Für die Netznutzung sind folgende Zeiten massgebend: Hochtarif (HT) ca. 7.00 bis ca. 21.00 Uhr, Niedertarif (NT) ca. 21.00
bis ca. 7.00 Uhr (365 Tage).

Der Netznutzungstarif enthält Teilprodukte für die Nutzung der Netzinfrastruktur, die Blindenergie, die Messung und Ab-
rechnung sowie für die Abgaben (gesetzliche Förderabgaben, Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen.)

Für die Verrechnung der Leistung ist die höchste gemessene Viertelstundenleistung (24 Stunden) in der Abrechnungs-
periode massgebend.

Das Preiselement «Messung und Abrechnung» wird pro Messstelle und Jahr bzw. Monat und auf den Abrechnungszeitraum
anteilig verrechnet. Darin sind die Kosten der Zählerinfrastruktur inkl. Auslesung, Plausibilitätsprüfung, Datenbereitstellung
und Abrechnung enthalten.

Die Preisansätze für Messung und Abrechnung richten sich nach der Spannung der Messung und nicht nach der
Spannungsebene der Abgabestelle.
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Ergänzende Bestimmungen

Detaillierte und rechtsverbindliche Auskünfte finden Sie im anwendbaren Organisationsreglement sowie der Elektrizitäts-
verordnung der Industriellen Betriebe Langenthal.

Darüber hinaus gelten die Werkvorschriften (WV BE/JU/SO).

Die Industriellen Betriebe Langenthal können die Preise für Netznutzung unter Berücksichtigung der gesetzlichen und
regulatorischen Vorgaben einseitig festlegen. Preisanpassungen bedürfen keiner Kündigung des Vertrages.
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